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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Dr. Peter Wittmann, Dr. Alfred J. NolI, Walter Bacher 

Kolleginnen und Kollegen 

zum Bericht des Verlassungsausschusses über den Antrag 189/A der Abgeordneten 

Eva-Maria Himmelbauer, BSc, Dr. Peter Wittmann, Werner Herbert, Kolleginnen und 

Kollegen betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verlassungsgesetz und 

das Datenschutzgesetz geändert werden (Datenschutz-Deregulierungs-Gesetz 2018) 

(98 d.B.) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 2 Z 3 lautet § 1 wie folgt: 

,,§ 1. (1) Jede natürliche Person hat Anspruch auf Geheimhaltung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten und, nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen, das Recht auf 

Auskunft über die Verarbeitung solcher Daten sowie auf Richtigstellung unrichtiger Daten 

und auf Löschung unzulässiger Weise verarbeiteter Daten. Darüber hinaus hat jede 

natürliche Person das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten nach Maßgabe des Art. 21 Datenschutz - Grundverordnung. 

(2) Beschränkungen sind nur mit Einwilligung der betroffenen Person, in deren 

lebenswichtigem Interesse, im öffentlichen Interesse, und zwar nur aufgrund einer 

gesetzlichen Grundlage, im berechtigten Interesse eines anderen, aufgrund eines Vertrages 

oder einer rechtlichen Verpflichtung zulässig. Diese Beschränkungen müssen notwendig 

und verhältnismäßig und, insbesondere im Hinblick auf den Zweck, die verarbeiteten Daten 

und die Art der Verarbeitung, für die betroffene Person vorhersehbar sein. Im Rahmen 

hoheitlicher Tätigkeiten dürfen Beschränkungen nur aufgrund von Gesetzen, die aus den in 

Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten (EMRK), BGBI. Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig sind, 

vorgesehen werden. 
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(3) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische 

Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugung en oder die 

Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, 

biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 

Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung oder 

Identität einer natürlichen Person ist untersagt. Ausnahmen können nur aus den in Art 9 Abs 

2 bis 4 der Datenschutz-Grundverordnung (EU 2016/679, ABI. Nr. L 119 vom 4.5.2016) 

genannten Gründen gemacht werden. 

(4) Das Grundrecht auf Datenschutz verpflichtet auch Private. 

(5) Abs. 1 bis 4 sind im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung zu interpretieren." 

2. In Art. 2 entfallen die Z 8 sowie die Z 15. 

3. In Art. 2 wird folgende Z 18a. eingefügt: 

,,18a. § 39 entfällt" 
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Erläuterung: 

Zu 1. 
Mit der Ergänzung um das Widerspruchsrecht soll § 1 Abs. 1 im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung 

vervollständigt werden. 

Der im vorgeschlagenen neuen Wortlaut des § 1 DSG Abs. 2 nicht mehr vorgesehene Satz über 

besonders sChutzwürdige Daten hat über Art 9 DSGVO eine neue, bei einigen Ausnahmen differenzierte 

Ausformung erhalten. Der Kern der Bestimmung bleibt jedoch derselbe. Es handelt sich nach wie vor um 

eine zentrale Vorgabe in der DSGVO, auch in der Lehre wird dieser Aspekt betont (zB: Eberhard, RZ 33 

zu § DSG, in KorineklHoloubeklBezemeklFuchs/Martin/Zellenberg (Hrsg.), Österreichisches 

Bundesverfassungsrecht, 12. Lfg. 2016; Mayer/Kucsko-StadlmayerIStöger, Bundesverfassungsrechtli, 

2015, RZ 1442; Kucsko-Stadlmayer, "Parlamentarische Kontrolle, Amtsverschwiegenheit und Datenschutz", 

in: Institut für Föderalismus - Schriftenreihe, Band 109, Hrsg. Inst. F. Föderalismus, Bußjäger, Insbruck, 2008, 

S. 100). 

Wenn daher die DSGVO im österreichische Recht als Gesetz rezipiert werden soll, dann sollten auch 

alle wesentlichen Bestimmungen der DSGVO enthalten sein, schon um Missverständnisse 

auszuschließen. Der Hinweis auf die DSGVO für die Ausnahmebestimmungen sollte kein Problem 

darstellen, enthält doch auch Abs. 2 einen solchen Hinweis auf eine überstaatliche Norm. 

§ 1 Abs. 5 soll klarstellen, dass im Falle eines Widerspruchs zwischen dem Grundrecht des 

Datenschutzgesetzes und den Grundsätzen der Datenschutz-Grundverordnung der Widerspruch im 

Sinne der Datenschutz Grundverordnung aufzulösen ist. 

Dies ist einerseits Ausdruck der Harmonisierung des nationalen Rechtsbestands mit den europäischen 

Regelungen, andererseits soll damit ein eventuell durch Judikatur entstehendes System europaweiter 

Datenschutzgrundsätze miteinbezogen werden. 

Zu 2. diese Novellierungsanordnungen sollen entfallen, wodurch eine Reihe von Einwendungen 

betroffener Einrichtungen Rechnung getragen wird. 

Zu 3. § 39 DSG reflektiert den bestehenden - in der neuen Fassung aufgelassenen - Satz in § 1 Abs 2 

über die besonders schutzwürdigen Daten. Was ja nach Novelle auf Basis DSGVO 2016 ganz anders 

ausschaut, weil das in Art 9 DSGVO anders aufgebaut ist. Zum Beispiel sind die Ausnahmen für die 

Gesundheitsverwaltung, aber auch für andere Interessen, spezifisch formuliert. § 1 Abs 3 neu verweist 

daher einfach auf diese Ausnahmetatbestände, aber auch Kautelen (Art 9 Abs 3 DSGVO) der 

Grundverordnung. 

Mit dem neuen § 1 Abs 3 muss § 39 DSG entfernt werden, um eine sich teilweise überlagernde und 

verwirrende Duplizität zu vermeiden. 
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